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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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Strafrecht

Der Tenor aus der Vernehmlassung zur Revision der Strafprozessordnung war im
Grunde genommen positiv – mit dem Kanton Uri, dem Schweizerischen
Anwaltsverband, dem Schweizerischen Kompetenzzentrum für Strafverteidigung und
den Demokratischen Juristinnen und Juristen der Schweiz lehnten nur vier der 66
Stellungnehmenden das Gesetzgebungsprojekt insgesamt ab. Von einer breiten
Mehrheit der Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser ausdrücklich begrüsst wurden
neben der Revision der Teilnahmerechte und des Haftgrunds der Wiederholungsgefahr
auch die Neuerungen im Zusammenhang mit der technischen Aufzeichnung von
Einvernahmen, die Legitimation der Staatsanwaltschaft, Beschwerde gegen
Haftentscheide des Zwangsmassnahmengerichts einzulegen, die mögliche Forderung
eines Kostenvorschusses bei Ehrverletzungsdelikten sowie die Möglichkeit, im
Strafbefehlsverfahren über gewisse Zivilforderungen entscheiden zu können. Der
einzige grosse, aber gleichzeitig äusserst gewichtige Kritikpunkt am Vorentwurf war,
dass der Bundesrat mit seinem Vorhaben übers Ziel hinausschiesse. Indem er nicht nur
die in der Praxis problematischen Bestimmungen ändere, sondern insbesondere auch
neue formelle Vorschriften einführen wolle, die einerseits personellen oder finanziellen
Mehraufwand für die Kantone generierten und andererseits die Verfahren verlängerten
und so letztlich eine wirksame Strafverfolgung behinderten, verfehle er das an sich
wünschenswerte Ziel, die Praxistauglichkeit der StPO zu verbessern. Vor diesem
Hintergrund forderte ein Grossteil der Teilnehmenden, allen voran die Kantone und die
juristischen Expertenorganisationen, eine Beschränkung des Revisionsprojekts auf das
Wesentliche. Konkret standen etwa das Ansinnen, dass die amtliche Verteidigung neu
statt von der Staatsanwaltschaft von einer unabhängigen Stelle ausgewählt werden soll,
die vorgesehene Pflicht zur Einvernahme der beschuldigten Person vor Erlass eines
Strafbefehls oder die zu lasche Einschränkung der Teilnahmerechte, die nach wie vor
über die Mindestvorgaben der EMRK hinausreichen, im Verdacht, die
Organisationsautonomie der Kantone zu beschneiden oder die Verfahren unnötig zu
verlängern, zu verteuern und zu erschweren. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.08.2019
KARIN FRICK

1) BBl, 2017, S. 3387 ff.; SGT, 17.1.17; SN, 19.1.17; SGL, 1.2.17; NZZ, 4.2.17; TA, 11.2.17; AZ, BZ, BaZ, Blick, LMD, LT, LZ, Lib, NZZ, QJ,
SGT, TA, TG, 13.2.17
2) Ergebnisbericht Vernehmlassung Änderung der StPO

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 2


